
diesen Einsatz besonders würdigen“,
so Dr. Schroeter bei der Verleihung.

Engagierte Bauherren
„Mit dem Preis zeichnen die Bayeri-
sche Ingenieurekammer-Bau und das
Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege öffentliche und private Bauher-
ren aus, die sich in vorbildlicher Weise
für den Erhalt von denkmalgeschützten
Bauwerken in Bayern eingesetzt ha-

DDie Jury hat entschieden: Aus 40 ein-
gereichten Projekten für den Bayeri-
schen Denkmalpflegepreis 2014 wur-
den sechs Sieger gekürt: drei öffentli-
che und drei private Bauwerke aus
Oberbayern und Niederbayern. Dr.-Ing.
Heinrich Schroeter, Präsident der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau,
und Gerhard Eck, MdL und Staats -
sekretär im Bayerischen Innenministe-
rium, gratulierten den Preisträgern bei
der feierlichen Verleihung am Don-
nerstagabend, 18. September, auf
Schloss Schleißheim.

Bereits zum vierten Mal wurde der
Bayerische Denkmalpflegepreis verge-
ben. In der Kategorie „Öffentliche Bau-
werke“ haben gewonnen: die Anato-
mische Anstalt München (Gold), die
Mensa Oberwiesenfeld in München
(Silber) sowie die Pfarrkirche St. Georg
in Raitenhaslach (Bronze).

Insgesamt 10.000 Euro Preisgeld
In der Kategorie „Private Bauwerke“
wurden Schloss Gerzen in Gerzen und
das Altstadthaus in der Schrottgasse in
Passau mit Silber und einem Preisgeld
von jeweils 4.000 Euro ausgzeichnet.
Bronze und ein Preisgeld in Höhe von
2.000 Euro ging an den Steildachstadel
in der Schlossökonomie Gern in Eg-
genfelden. 

„Es ist nicht selbstverständlich, dass
sich private Bauherren der Herausfor-
derung stellen, ein Denkmal zu sanie-
ren. Durch das Preisgeld möchten wir

1
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ben“, sagte Dr. Schroeter. Ein beson -
deres Augenmerk gelte dabei den he-
rausragenden Leistungen der Ingeni-
eure, die maßgeblich zum Erfolg der
Instandsetzungen beigetragen haben.

Kostenfreie Broschüre
Eine umfangreiche Broschüre mit De-
tails zu den Preisträgern und Planern
gibt es kostenfrei unter: as

bayerischer-denkmalpflegepreis.de

Gewinner kommen aus Oberbayern und Niederbayern

Kammer verleiht Denkmalpflegepreis 2014

Die Preisträger des Bayerischen Denkmalpflegepreises 2014 auf Schloss Schleiß-
heim. Foto: Gleixner

Staatssekretär Eck lobte die Preisträger
in seiner Rede. Foto: Gleixner
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Kategorie Öffentl. Bauwerke – Gold:
Anatomische Anstalt in München

Bei der Sanierung der von 1905 bis
1907 erbauten Königlichen Anatomie
wurden die historischen Räume und
Bauteile freigelegt und auf den Origi-
nalbestand zurückgeführt. Schwer-
punkte waren die Fassade und die sta -
tische Ertüchtigung, einzelne Bauteile
wurden rekonstruiert.
Bauherr: Staatliches Bauamt München 2

Ingenieure/Architekten: IB Höllerer, Schäfer u.

Partner, SMP – Ingenieure im Bauwesen, IB Dr.

Kupfer u. Kollmannsberger, Staatl. Bauamt 

M 2, Architekten Schmidt-Schicketanz u. Partner

Und die Gewinner sind ...
Die sechs Preisträger des Bayerischen Denkmalpflegepreises

Kategorie Private Bauwerke – Silber:
Schloss Gerzen in Gerzen

Das Renaissancegebäude aus dem
Jahr 1562 wies erhebliche konstruktive
und bauliche Schäden und Mängel in
Form von Rissbildungen, Verformun-
gen und Fäulnis auf. Bei der Dachkon-
struktion wurden die vorhandenen
Bauteile statisch stabilisiert und in das
Raumkonzept integriert. Auch viele der
vorhandenen Ausstattungen wurden
hergerichtet und weiter verwendet. 
Bauherren: Edeltraud und Bernhard Waldinger

Ingenieure/Architekten: BBI Bauer Beratende

Ingenieure, Architekturbüro Hans Schranner

Kategorie Private Bauwerke – Silber:
Altstadthaus Schrottgasse in Passau

Das Altstadthaus mit seiner über 800-
jährigen Geschichte wies konstruktive
und bauliche Schäden sowie Risse auf.
Bei der Sanierung wurden historische
Decken und Wände erhalten und vor-
handene Baumaterialien wie Natur-
stein, Balken und Dielenböden weiter
verwendet. Mit einer Holzbeton-Ver-
bundkonstruktion wurden die beschä-
digten Deckenträger wieder aktiviert.
Bauherren: Barbara und Dr. Walter Koch

Ingenieure/Architekten: Heininger Ingenieure,

Architekturbüro Schmöller

Kategorie Private Bauwerke – Bronze:
Steildachstadel in Eggenfelden

Bei der Sanierung des 1830 errichteten
Steildachstadels wurden ehemalige
Toröffnungen wieder freigelegt und
wichtige tragende Elemente der Dach-
konstruktion nach historischem Vorbild
ergänzt. Eine hohe Energieeffizienz
wurde u.a. durch den Einbau einer Bio-
masseheizung erreicht. An den beste-
henden Außenwänden wurde ein ein-
facher Wärmedämmputz angebracht.
Bauherr: COPLAN AG 

Ingenieure/Architekten: COPLAN AG, ALS In-

genieure, Arc Architekten Partnerschaft 

Kategorie Öffentl. Bauwerke – Silber:
Mensa Oberwiesenfeld in München

Bei der Sanierung der anlässlich der
Olympischen Spiele 1972 errichteten
Mensa Oberwiesenfeld wurden in vie-
len Fachgebieten innovative Ingenieur-
leistungen mit Sonder- und Spezial -
lösungen entwickelt, die das denkmal-
pflegerische und architektonische Kon-
zept in gelungener Weise umsetzen.
Bauherr: Studentenwerk München

Ingenieure/Architekten: Sailer Stepan Partner

Beratende Ingenieure für Bauwesen, Kersken +

Kirchner Beratende Ingenieure VBI, R+R Fuchs

IB für Fassadentechnik, Muck Petzet Architekten

Kategorie Öffentl. Bauwerke – Bronze:
Pfarrkirche St. Georg in Raitenhaslach

Bei der Indstandsetzung wurden um-
fassende Risse im Tuffsteinmauerwerk
substanzschonend behoben. Die stark
beschädigte Balustrade wurde durch
Neuteile aus tuffsteinähnlichen Traver-
tinwerksteinen ersetzt. Schadhafte Ge-
sims- und Dachverblechungen wurden
ergänzt und teilerneuert. 
Bauherr: Staatliches Bauamt Traunstein

Ingenieure/Architekten: Pfanner Baustatik, Ver-

messungsbüro Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jörg 

Blume, Architekturbüro für Denkmalpflege 

Dipl.-Ing. Architekt Franz Hölzl



Die Geschäftsstelle zieht um

Die Geschäftsstelle der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau zieht um. Der
Grund: Der alte Mietvertrag läuft aus
und die Kammer benötigt mehr Platz
für Geschäfts- und Sitzungsräume.
Der Umzug erfolgt am 6. und 7. No-
vember 2014. An diesen beiden Ta-
gen bleibt die Geschäftsstelle ge-
schlossen. Ab Montag, 10. Novem-
ber, ist der neue Sitz im „Forum am
Hirschgarten“. Die Geschäftsstelle er-
reichen Sie dann bequem vom Mün-
chner Hauptbahnhof mit den S-Bah-
nen 1, 2, 3, 4, 6 und 8 (Haltestelle Hir-
schgarten). Die neue Adresse lautet:

Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Schloßschmidstraße 3
80639 München

Ausgezeichnet!

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert
Gebbeken, 2. Vizepräsident der Kam-
mer, hat die Ernst-Mach-Medaille ver-
liehen bekommen. Diese erhalten
Personen, denen für ihren Einsatz
und ihre Verdienste um das Fraunho-
fer Ernst-Mach-Institut Anerkennung
gezollt werden soll und die sich um
die Weiterentwicklung und Verbrei-
tung Mach’scher Vorstellungen ver-
dient gemacht haben. Die Medaille
überreichte Prof. Klaus Thoma, Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Kurzeit-
dynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI in
Freiburg.  as
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GGeschäftsführerin Dr. Ulrike Raczek
berichtet aus der Vorstandssitzung der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
vom 25. September 2014. 

Der Vorstand informierte sich über den
Stand der Vorbereitung des 23. Bayeri-
schen Ingenieuretags. Dieser findet am
23. Januar 2015 statt. Die Einladungen
werden Ende Oktober versandt.

Zudem hat der Vorstand hinsichtlich
einer Vielzahl öffentlichkeitswirksamer
Aktivitäten, Aktionen und Mitglied-
schaften Entscheidungen getroffen. So
unterstützt die Kammer die Studenten-
messe IKOM-Bau 2015 wieder als Part-
ner und nimmt mit einem Messestand
teil. Auch an dem VHK Forum BAU des
Vereins für Hochschulkontakte beteiligt
sich die Kammer erneut.

Kammer-Präsident Dr.-Ing. Heinrich
Schroeter und Dr. jur. Andreas Ebert
treffen sich am 30. Oktober mit Dr.-Ing.
Julius Mühlögger, Präsident der Inge -
nieurkammer Bozen Südtirol. Es soll
über die Vergabemodalitäten und die

Honorarfindung in Italien, Österreich
und Deutschland gesprochen werden. 

Verbands- und Gremienarbeit
Um die gute Zusammenarbeit und den
gegenseitigen Austausch weiter auszu-
bauen, lädt die Kammer am 13. Januar
2015 die Ingenieurverbände im Frei-
staat wieder zu einem Treffen ein.

Der Vorstand beruft einen neuen Ar-
beitskreis „Stadtplanung“, der sich u.a.
mit der Herausstellung der Belange der
Ingenieure im Bereich der Stadtpla-
nung beschäftigt und für die wichtige
Tätigkeit des Stadtplaners wirbt.

Der Vorstand nominiert Dr.-Ing. Otto
Wurzer als Kammer-Vertreter in den
vbw Arbeitskreis Wirtschaft und Kom-
munen. Er folgt auf Dipl.-Ing. Dieter Rü-
bel.

Der Vorstand hat Dr.-Ing. Michael
Hergenröder vom Ausschuss Baurecht
für den Sachverständigenausschuss
der IHK Nürnberg benannt. Diese hatte
um die Berufung eines Kammermit-
glieds gebeten.                               rac/as

Ihre Ideen zählen
Ingenieurpreis 2015: Bald ist Bewerbungsschluss

DDie Bayerische Ingenieurekammer-
Bau verleiht 2015 zum achten Mal
ihren mit 10.000 Euro dotierten Ingeni-
eurpreis. Für Kurzentschlossene: Be-
werbungsschluss ist am 24. Oktober
2014, 12 Uhr.

Der Ingenieurpreis zeigt das kreative
Ideenpotential und technische Know-
how der bayerischen Ingenieure im
Bauwesen. Ausgelobt wird der Preis
mit dem Thema „Ingenieure setzen
Maßstäbe“. 

Prämiert werden Ingenieurleistun-
gen, Projekte und Bauwerke, die zum
Beispiel durch ihre Bauweise, tech-
nisch anspruchsvolle Konstruktions-

Veranstaltungen, Treffen und Gremienarbeit

Bericht aus dem Vorstand

prinzipien oder den Einsatz neuer Bau-
stoffe und innovativer Techniken über-
zeugen. 

Eingereicht werden können sämt -
liche aus den Fachbereichen der Inge-
nieurwissenschaft und -praxis im Bau-
wesen hervorgegangenen Projekte oh-
ne Größen- und Umfangsregularien.
Kleine Detailideen werden dabei eben-
so berücksichtigt wie größere Projekt -
ideen. 

Die Preisverleihung erfolgt beim
Bayerischen Ingenieuretag am Freitag,
23. Januar 2015, im Rahmen der Messe
BAU im ICM der Neuen Messe Mün-
chen. Ausgewählte Wettbewerbsbeiträ-
ge können vor Ort ausgestellt werden.

Weitere Informationen zu den Teil-
nahmebedingungen und zur Auslo-
bung finden Sie auf der Internetseite
der Kammer.        as

www.bayika.de/de/ingenieurpreis/>



Vergleichsvorschlag zustimmen will,
kann der Ausschuss eine Frist bestim-
men, innerhalb der die Annahme des
Vergleichs erklärt werden kann. Lehnt
eine Seite den Vorschlag ab oder lässt
eine Überlegungsfrist ungenutzt ver-
streichen, ist die Schlichtung geschei-
tert.                                                   eb/as
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Aus dem Arbeitskreis Netzwerk Kooperation

Der Reiz der fremden Länder
Verifizierung und zur Abwägung der ei-
genen „Auslandstauglichkeit“ erstellt. 

Ferner ist der Aufbau einer „Exper-
tensuche Ausland“, die in die auf der
Kammer-Website bereits vorhandene
Planerdatenbank integriert werden soll,
in Arbeit. Diese Expertensuche soll
dann länderweise die Möglichkeit bie-
ten, sowohl Kollegen mit Erfahrungen
als auch mit Interesse in dem jeweili-
gen Land zu finden.

Veranstaltungen und Workshops
Weiter sind Veranstaltungen mit exter-
nen Experten der Außenwirtschaft (z.B.
Bayern International, Industrie- und
Handelskammer, u.a.) sowie Work -
shops (z.B.: „Wie gründe ich eine Nie-
derlassung im Ausland?“) unter ande-
rem mit der AG Internationale Bezie-
hungen der BayAK vorgesehen.

Neben all diesen Tätigkeiten versteht
sich der Arbeitskreis Netzwerk Koope-
ration als Schnittstelle zwischen denen,
die im Ausland tätig sein möchten, und
denen, die schon dort arbeiten.

Dr.-Ing. Dirk Jankowski

DDer Arbeitskreis Netzwerk Kooperati-
on existiert in seiner jetzigen Form seit
Anfang 2014. Die Hauptaufgabe des Ar-
beitskreises ist der Aufbau eines Ex-
pertenteams als Unterstützer-Netz-
werk zur Beratung von Kammermit-
gliedern zum Thema „Aufbau einer Ko-
operation, einer Niederlassung oder ei-
nes Joint Venture in anderen Län-
dern“.

Obwohl Tätigkeiten im Ausland für vie-
le der bayerischen Ingenieurbüros
(noch) kein Thema sind, hat sich der
Arbeitskreis dazu entschlossen, auf Ba-
sis der Hauptaufgabe des Vorstands
Hilfsmittel zu erarbeiten, die eine mög-
liche Auslandstätigkeit erleichtern sol-
len. Und sicherlich sind dabei auch Hin-
weise, die für das eine oder andere
Kammermitglied im Inland hilfreich
sein können.

Flyer mit Checkliste in Arbeit
Dazu wird derzeit ein Flyer als Leitfa-
den zur Zusammenarbeit von Ingenieu-
ren einschließlich einer Checkliste zur

Aus dem Schlichtungsausschuss

Lösung in Konfliktfällen

Der Arbeitskreis Netzwerk Kooperati-
on.                                        Foto: bayika

Mitglieder des Arbeitskreises
Dr.-Ing. Dirk Jankowski 
(Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Olaf Bock
Dipl.-Ing. Franz Häussler
Dr.-Ing. Klaus Jensch
Dipl.-Ing. Dieter Stumpf
Dipl.-Ing.(FH) Helmut Wolf
Vorstandsbeauftragter: Univ.-Prof.
Dr.- Ing.habil. Norbert Gebbeken 

SSchlichtungsverfahren kennzeichnen
sich dadurch, dass sie die Lösung in
Konfliktfällen unter der Leitung eines
neutralen Gremiums anstreben. In der
Regel wird der Lösungsweg gemein-
sam erarbeitet, wobei der Schlich-
tungsausschuss beiden Seiten in der
Verhandlung beratend und unterstüt-
zend zur Seite steht.

Erst in diesem Frühjahr konnte durch
den Schlichtungsausschuss der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau eine
Streitigkeit einvernehmlich beigelegt
werden. Thematisch ist die Bandbreite
groß. Hauptsächlich geht es aber um
Honorarforderungen, gelegentlich wer-
den als Gegenforderungen auch Pla-
nungs- oder Überwachungsmängel be-
hauptet. Denkbar sind auch Schlichtun-
gen gesellschaftsrechtlicher Art.

Doch wie läuft so ein Schlichtungsver-
fahren ab? Eingeleitet wird es bei der
Kammer durch einen Antrag, mit dem
der Sachverhalt ausreichend darzule-
gen ist. Voraussetzung ist, dass eine
der Parteien Kammermitglied ist und
dass die Streitigkeit in Verbindung mit
der Berufsausübung steht. 

Beide Parteien müssen zustimmen
Ist der Antrag zulässig und hat die an-
dere Seite dem Antrag zugestimmt,
wird ein Termin für die Schlichtungs-
verhandlung angesetzt. Einigen sich
die Parteien noch in der Sitzung auf ei-
ne Lösung, wird sie protokolliert und
wechselseitig unterzeichnet. Auf diese
Weise schließen die Parteien einen
Vergleich, der bindend ist. 

Möchte sich eine Seite aber noch
nicht gleich entscheiden, ob sie einem

Mitglieder des Ausschusses
Ministerialrat Walter Kießling 
(Vorsitzender)
Ing. grad. Gert Karner 
(Stv. Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Karlheinz Gärtner
Dr.-Ing. Michael Hergenröder
Dipl.-Ing. (FH) Hermann Kaufer
Prof. Dr.-Ing. Manfred Keuser
Dipl.-Ing. Univ. Dieter Räsch
Prof. Dr.-Ing. Norbert Vogt
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Verantwortungsvolles Planen für mehr Sicherheit

4. Bayerischer Brandschutzkongress
DDer Schlüssel zu höherer Sicherheit
von Mensch und Gebäude heißt ver-
antwortungsvolles Planen. Die Min-
destanforderungen an den Brand-
schutz von allen Industriebauten re-
gelt die aktuelle Industriebaurichtlinie
(IndBauRL), die in den Bundesländern
als „Technische Baubestimmung“ für
allgemeinverbindlich erklärt wurde. 

Dies ist eines der Themen des 
4. Bayerischen Brandschutzkongres-
ses, der am 4. November im Bürger-
haus Garching stattfindet. Auch in die-
sem Jahr ist die Bayerische Ingenieu-
rekammer-Bau Mitveranstalter der
ganztätigen Fachveranstaltung. 

Erkenntnisse und Entwicklungen
Im Vordergrund des Brandschutzkon-
gresses stehen die neuesten Verände-
rungen, Erkenntnisse und Entwicklun-
gen im Bereich Brandschutz in Bayern. 
Eingegangen wird unter anderem auf

aktuelle Fragen zu bauordnungsrechtli-
chen Brandschutzanforderungen, tech-
nische und rechtliche Auslegungen im
baulichen Brandschutz und die neue
Muster-Industriebau-Richtlinie 2014.
Ebenfalls werden typische Fehler bei
der Anwendung der Industriebau-

KKonfrontiert mit zahlreichen gesetzli-
chen Änderungen werden die am Bau
beteiligten Ingenieure und Architekten
in ihrer Leistung und Tätigkeit nach-
haltig beeinflusst, besonders seit dem
Inkrafttreten der HOAI 2013 und der
EnEV 2014. Ebenfalls gibt es seit Sep-
tember 2014 grundlegende Verände-
rungen im Hinblick auf die Energie -
effizienz-Expertenliste, die Energiebe-
ratung und die Beantragung von KfW-
Förderungen.

Die Bayerische Ingenieurekammer-
Bau, die Beton-Marketing Süd, die
Hochschule Würzburg-Schweinfurt so-
wie die Stadt Würzburg nehmen diese
zahlreichen Änderungen zum Anlass,
das Fachforum „Energieeffizienz im
Hochbau“ am Mittwoch, 12. Novem-
ber, an der Hochschule Würzburg-
Schweinfurt an deren Standort in
Würzburg durchzuführen.

Umsetzung von EnEV und HOAI
Neben einer kritischen Beleuchtung
der Qualitätssicherung durch die Ener-
gie-Effizienz-Experten, der Umsetzung
der EnEV 2014 sowie der HOAI 2013
werden auch die aktuellen und künfti-
gen Förderprogramme des Bundes
und deren Vollzug erläutert. Dazu spre-
chen verschiedene Referenten aus
dem Bauwesen, politische Vertreter so-
wie Vertreter der KfW-Bankengruppe
unter anderem über Klimaschutzziele,
Konsequenzen der EnEV 2014 für Ar-
chitektur und Konstruktion oder über
Leistungen für Wärmeschutz und Ener-
giebilanzierung.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und
bei der Kammer als Fortbildungsveran-
staltung anerkannt. 

Alle weiteren Informationen und das
Programm des Fachforums finden Sie
auf der Kammer-Homepage:

www.bayika.de      pol

EnEV 2014 und HOAI 2013: Fachforum am 12. November

Energieeffizienz im Hochbau

>

Richtlinie und neue Ansätze für die
Ausbildung im Brandschutz diskutiert.
Kammermitglieder erhalten eine er-
mäßigte Teilnahmegebühr. Weitere In-
formationen zum Bayerischen Brand-
schutzkongress gibt es unter:

www.bayika.de pol

Brandschutz geht uns alle an.                            Foto: Paul-Georg Meister/ pixelio.de

Termin-Tipp: Fachsymsposium
„Industrieboden“ in Ismaning

Aktuelle Themen rund um die Pla-
nung von Betonböden bietet das
Fachsymposium „Industrieboden“,
das am 6. November in Ismaning bei
München stattfindet.

Hochkarätige Referenten informie-
ren neben der effizienten Planung
von Betonböden unter anderem über
die Tragfähigkeitserhöhung und An-
hebung von Betonböden, über typi-
sche Schadensbilder und deren Ver-
meidung sowie über die Sanierung
im laufenden Betrieb.

Anerkannt als Fortbildung
Das Fachsymposium ist als Fortbil-
dungsveranstaltung bei der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau aner-
kannt. 

Informationen rund um die Ta-
gung, das Programm sowie die An-
meldung finden Sie online.            pol

www.industriebau-online.de/
industrieboden                                   

>

>
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cherung und erhalten zudem Hinweise
zu den Grenzen des Versicherungs-
schutzes.

Aus der Kammer
Die Regionalbeauftragten geben außer-
dem einen Überblick über die Kammer-
arbeit des Jahres 2014 und informieren
über die Hochschulaktivitäten der Kam-
mer in der Region Unterfranken und
über die Kooperation mit der Ingeni-
eurkammer Tschechien. 

Die Kammermitglieder können sich
schon heute auf Baustellenbesuche im
kommenden Jahr freuen. Wo es genau
hingeht, erfahren Sie durch Dieter Fe-
derlein. Zudem besteht die Möglichkeit,
sich mit den Regionalbeauftragten und
den Teilnehmern über das Gehörte
aus zutauschen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
wird um Anmeldung gebeten. Das ge-
naue Programm und die Anmeldemög-
lichkeiten finden Interessierte unter:

www.bayika.de pol
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Relevanz der Ergebnisse einer Trag-
werkssoftware, sondern können Bau-
werksschäden, im Grenzfall bis zum
Tragwerksversagen, zur Folge haben. 

Mehr Qualität
Die Anwendung der Richtlinie hilft
Mängel beim softwaregestützten Nach-
weis der Tragfähigkeit und der Ge-
brauchstauglichkeit zu minimieren,
höheren Qualitätsansprüchen gerecht
zu werden und ermöglicht hierdurch ei-
ne höhere Akzeptanz der softwarege-
stützten Sicherheitsprüfung im interna-
tionalen Wettbewerb. 

Ein wesentlicher Bestandteil der
Richtlinie ist die klare Zuordnung der
Zuständigkeiten. Die Verifikation durch
den Softwareersteller sichert, dass ein
Programm richtig rechnet. Die Validie-
rung durch den Anwender prüft, ob ein
Programm für die vorliegende Aufga-
benstellung auch geeignet ist. Qualität

Neue Richtlinie VDI 6201
Softwaregestützte Tragwerksberechnung

EEs gibt eine neue VDI-Richtlinie: die
VDI 6201 „Softwaregestützte Trag-
werksberechnung – Grundlagen, An-
forderungen, Modellbildung“. Unser
Kammer-Mitglied Prof. Dr.-Ing. Casimir
Katz hat an dieser neuen VDI-Richtlinie
mitgewirkt.

Entwicklung und Anwendung von Soft-
ware für die Tragwerksplanung sind in
Deutschland nicht geregelt. Statiksoft-
ware kann von jedermann auf den
Markt gebracht und angewandt wer-
den. Für die Qualitätssicherung beste-
hen weder auf Hersteller- noch auf An-
wenderseite spezifische Vorgaben oder
allgemein gültige Richtlinien. 

Mangelhafte Qualität von Soft-
warelösungen sowie der Trend zu im-
mer komplexeren Tragwerken erzeu-
gen nicht nur unnötige Diskussionen
zwischen Entwurfsverfasser, Prüfinge-
nieur und Bauunternehmer über die

Vor Ort in Unterfranken
Regionalbeauftragte laden am 6. November ein

SSeit Mitte 2014 hat die Kammer mit
Dipl.-Ing.(FH) Dieter Federlein und 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Heinz Joachim
Rehbein M.Eng. zwei neue Regionalbe-
auftragte, die sich vor allen Dingen für
die Region Unterfranken engagieren
und hier für Fragen der Kammermit-
glieder als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. 

Um sich den Kammermitgliedern vor
Ort persönlich vorzustellen, laden die
Regionalbeauftragten am Donnerstag,
6. November, zu einer Regionalveran-
staltung nach Schweinfurt ein. 

Im Mittelpunkt der Informationsver-
anstaltung stehen zum einen rechtliche
Themen und zum anderen Themen, die
die Kammer im Jahr 2014 beschäftigt
haben. So sprechen Experten über haf-
tungsträchtige Situationen im Bau- und
Planungsrecht und geben hier einen
Überblick und Hilfestellungen. Zum an-
deren erfahren die Teilnehmer Wis-
senswertes zur Berufshaftpflichtversi-

Seminar-Tipp: Tagesseminar zu
den Neuerungen EnEV und HOAI

Seit Ende 2013 und seit Mai 2014
sind mit der HOAI und der EnEV zwei
für alle Bauplaner wichtige Vertrags-
und Regelwerke novelliert worden.
Auch die beteiligten Unternehmer
sind verpflichtet, die Einhaltung der
Anforderung der ENEV in ihrer Un-
ternehmererklärung zu bestätigen.
Dem Mehr an Honoraren steht auch
ein Mehr an zu erbringenden Leis -
tungen gegenüber.

Um die novellierten Regelungen
vorzustellen, findet am 17. Novem-
ber in Bindlach das BDB-Tagessemi-
nar  „Neuerungen EnEV 2014 – HOAI
2013“ statt. Behandelt werden The-
men wie Berechnungsgrundlagen
und neuer Energieausweis sowie
Neuerungen der Leistungsbilder der
HOAI 2013 und Kostenvereinba-
rungsmodelle. Kammermitglieder
erhalten eine ermäßigte Teilnahme-
gebühr. Das Seminar ist als Fortbil-
dungsveranstaltung anerkannt. Wei-
tere Infos gibt es online unter:

www.bayika.de pol

kann nur durch die Verknüpfung der
beiden Prozesse entstehen.

Als Anhang B gibt es zur Richtlinie
VDI 6201 eine Selbstverpflichtungser-
klärung. Per Unterschrift erklärt man
bezüglich der Softwareanwendung u.a.
die fachliche Eignung der Mitarbeiter,
die Durchführung von Evaluierungsbei-
spielen sowie die Kontrolle der Berech-
nungen.

Herausgeber der Richtlinie ist die
VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäude-
technik. Die Richtlinie ist im September
2014 als Entwurf erschienen und kann
zum Preis von 50,60 Euro beim Beuth
Verlag unter www.beuth.de bestellt
werden. 

Einsprüche schicken Sie bitte schrift-
lich bis zum 28. Februar 2015 an Dipl.-
Ing. (FH) Frank Jansen per E-Mail an
gbg@vdi.de oder nutzen Sie das elek-
tronische Einspruchsportal.                as

www.vdi.de/einspruchsportal>

>>



Für unsere Interviewserie mit den Re-
gional- und Hochschulbeauftragten der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
sprach Pressereferentin Anne Schraml
mit Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert
Gebbeken. Er ist seit 2011 unser Hoch-
schulbeauftragter an der Universität
der Bundeswehr München und ist dort
Inhaber des Lehrstuhls für Baustatik
am Institut für Mechanik und Statik.

Herr Prof. Gebbeken, neben Ihrer Tätig-
keit als 2. Vizepräsident engagieren Sie
sich für die Kammer auch als Hoch-
schulbeauftragter an der Universität
der Bundeswehr. Warum ist gerade die
Bundeswehr auf Ingenieure angewie-
sen?
Die Bundeswehr ist in jeder Hinsicht
auf Hoch-Technologie angewiesen. Das
betrifft alle Bereiche wie Luft- und
Raumfahrt, Maschinenbau, Elektrotech-
nik, Informatik, Geo-Informationssyste-
me und natürlich Bau-Technologien. 

Unsere Absolventinnen und Absol-
venten werden vor allem in den Infra-
strukturstäben und bei den Pionieren
eingesetzt. Sie beraten auch andere
Bundesministerien, insbesondere bei
der Sicherheit von deutschen Liegen-
schaften im Ausland. 

In den drei Studiengängen Wasser,
Verkehr und Konstruktiver Ingenieur-
bau wird besonderer Wert gelegt auf
Fragen der Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit. Das Curriculum ist voll-
ständig zivil ausgerichtet. Lediglich
beim baulichen Schutz gibt es Spezial-
vorlesungen, die außergewöhnliche
Einwirkungen und entsprechende Ent-
würfe beinhalten. 

Die Studierenden kommen aus 30
verschiedenen Nationen und seit eini-
gen Jahren ist die Universität für zivile
Studierende geöffnet, die allerdings
Studiengebühren zahlen. Die Fakultät
für Bauingenieurwesen und Umwelt-
wissenschaften zählt beim ZEIT-Ran-
king zu den Top-3-Universitäten in Eu-
ropa bei Betreuung und Lehre, in
Deutschland liegt sie an erster Stelle.

Welche Aufgaben und Ziele haben Sie
als Hochschulbeauftragter?
Als Hochschulbeauftragter möchte ich
die Studierenden in der Weise an die
Praxis heranführen, dass ich sie mit der
Bedeutung des Berufsstandes für die
Gesellschaft konfrontiere und somit für
das berufsständische Wirken werbe.
Sie sollen bereits im Studium erleben,
was die Verbände alles für sie tun, ins-
besondere die Ingenieurekammer-Bau,
quasi als Dachverband. Sie sehen, dass

Biografisches

Norbert Gebbeken studierte Bauin-
genieurwesen an der Universität
Hannover. Danach folgten unter an-
derem die Promotion zum Dr.-Ing.
und die Habilitation für das Fachge-
biet Statik. 

Seit September 1995 ist er Profes-
sor für Baustatik am Institut für Me-
chanik und Statik der Universität der
Bundeswehr in München. 

Als Prüfingenieur für Baustatik
(Fachrichtung Metallbau) sowie als
Verantwortlicher Sachverständiger
für Standsicherheit ist er seit 1999
tätig. 2003 wurde Univ.-Prof. Dr.-Ing.
habil. Norbert Gebbeken in den Vor-
stand der Bayerischen Ingenieure-
kammer Bau gewählt. Seit 2007 ist er
deren 2. Vizepräsident.
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Interview mit unserem Hochschulbeauftragten der Universität der Bundeswehr

Bezug zur Kammer stärken
wir Einfluss auf die Bauingenieuraus-
bildung nehmen, auf den Gesetzge-
bungsprozess, auf die Normengestal-
tung, dass wir wesentlich für die Wei-
terbildung zuständig sind und wir in al-
len beruflichen Fragen beraten. 

Da 80 % unserer Studierenden an der
UniBw nach dem Studium noch ca. sie-
ben Jahre als Zeitsoldaten dienen, 
20 % werden Berufssoldaten, ist für
viele von ihnen die zivile Berufspraxis
noch sehr weit weg. Deshalb interes-
sieren sich aus meiner Sicht noch zu
wenig Studierende für die Kammer. 

Es ist mein Ziel, mehr Studierende zu
aktivieren, indem ich verdeutliche, dass
ihnen auch als Zeitsoldaten die Kam-
mer zur Verfügung steht und sie freiwil-
lige Mitglieder werden können. Hierbei
helfen mir Alumni, die bei uns Gastvor-
lesungen halten. Deren Akzeptanz ist
bei den Studierenden besonders hoch.

Wie profitieren die Studierenden aus
Ihrer Sicht von den Hochschulbeauf-
tragten der Kammer?
Durch aktuelle Informationen, durch
den Newsletter, durch meine Berichte
über Aktivitäten der Kammer, durch
best-practice-Beispiele, durch gezielte
Hinweise auf Sendungen, durch beson-
dere Veranstaltungen wie das Flusswel-
len-Forum, die IKOM-Bau, u.s.w. 

Darüber hinaus spreche ich beson-
ders mit den in der Kammer engagier-
ten Kollegen, damit auch sie über die
Kammer berichten, zum Beispiel wenn
sie an der Ingenieurakademie aktiv sind
oder über ihre Tätigkeit in Arbeitskrei-
sen und Ausschüssen.  

Studierende können zwar noch keine
Kammermitglieder sein, weil für die
Mitgliedschaft ein abgeschlossenes In-
genieurstudium erforderlich ist. Sie
können sich aber in die Interessenten -
lis te eintragen lassen und so schon ein
wenig Kammerluft schnuppern. Wel-
che Angebote für die Interessenten
sind Ihrer Erfahrung nach besonders
gefragt?
Exkursionen, Veranstaltungen mit Frei-
bier und Verköstigung und der Ingeni-
euretag.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert 
Gebbeken Foto: Birgit Gleixner
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Recht

Pauschalhonorare: Wenn aus „einfach“ 
„kompliziert“ wird ...

Gericht weist Anspruch zurück
Das OLG Koblenz wies den Zahlungs -
anspruch jedoch zurück (Urteil v.
25.05.2012, 10 U 754/11 – IBR 2014,
421), weil die getroffene Honorarver-
einbarung nicht hinreichend bestimmt
war und eine schlüssige Abrechnung
nach HOAI fehlte. Die vertragliche Re-
gelung des Honorars als Pauschale „in
Höhe von 16 % der anrechenbaren Kos -
ten nach HOAI“ sei zu unbestimmt und
deshalb unwirksam. Auf den Vertrag
von 2003 sei noch die HOAI 1996 anzu-
wenden, welche zwischen Kostenbe-
rechnung, Kostenanschlag und Kos -
tenfeststellung unterschieden hatte.
Die Formulierung „anrechenbare Kos -
ten nach HOAI“ lasse deshalb schon
nicht erkennen, welche dieser Kos -
tenermittlungen gemeint sei. 

Unwirksame Vereinbarung
Auch außerhalb der Vertragsvereinba-
rung waren keine Anhaltspunkte vor-
handen, die zur Klärung dieser Frage
hätten herangezogen werden können.
Hinzu kam, dass nach § 10 Abs. 3a 
HOAI 1996 auch die Kosten aus vorhan-

DDas nach HOAI zu berechnende Hono-
rar ist nicht immer leicht zu finden,
nicht zuletzt wegen der vielen Fragen
zur richtigen Honorarzone, zur Objekt-
abgrenzung, zur Einstufung als Umbau
oder auch zum Ansatz der Kosten aus
vorhandener Bausubstanz. Da mag es
als Erleichterung verstanden werden,
sich für einen gänzlich anderen Weg
der Honorarfindung zu entscheiden
und das Honorar schlicht als pauscha-
len Anteil aus den anrechenbaren Kos -
ten zu definieren. 

Da es grundsätzlich anerkannt ist, Leis -
tungen der HOAI auch abseits der von
der Verordnung vorgegebenen Berech-
nungswege zu vergüten, sei es als fixes
Pauschalhonorar oder im Wege des
Stundenhonorars, spricht auch nichts
gegen den Versuch, mit einem beliebi-
gen Prozentsatz der anrechenbaren 
Kos  ten zum vertraglichen Honoraran-
spruch zu kommen. Voraussetzung ist
aber stets, dass das so definierte Hono-
rar im Ergebnis den Rahmen zwischen
Mindest- und Höchstsatz einhält.

Es gibt aber eine weitere Klippe, die
zu umschiffen ist, will man von der 
HOAI abweichen. Das gilt auch dann,
wenn sich die Vertragsparteien ent -
schließen, die HOAI nur zum Teil heran-
zuziehen, wie folgender Fall zeigt:

Planer klagt Honorar ein
Für den Umbau eines Wohnhauses 
hatten Bauherr und Planer im Jahr
2003 vereinbart, das Honorar als Pau-
schale „in Höhe von 16 % der anre-
chenbaren Kosten nach HOAI“ inklu -
sive der Nebenkosten zu zahlen. Nach
den späteren Feststellungen des Sach-
verstän digen umfasste der Vertrag ins-
gesamt sechs verschiedene Abrech-
nungseinheiten, die zusammen eine
Summe anrechenbarer Kosten von ins-
gesamt 1.685.483,20 Euro ergaben.
Daraus berechnete der Planer ein Ho-
norar von 16 % und klagte die Differenz
zu den abschlagsweise bereits erhalte-
nen 100.000,00 Euro ein.

dener Bausubstanz anrechenbar wa-
ren, ohne dass aber hierfür eine feste
Bezugsgröße definiert war. Die darin
liegende Unbestimmtheit machte die
Honorarvereinbarung unwirksam.

Infolge dessen musste das Honorar
nach den Mindestsätzen der HOAI be-
rechnet werden. Dazu hätte es aber der
Vorlage prüffähiger Rechnungen für je-
des der sechs einzelnen Abrechnungs-
einheiten bedurft, was dem Planer in
dem entschiedenen Fall nicht gelungen
war, so dass er mit seiner Forderung
nicht durchdringen konnte.

Komplizierte HOAI
So sehr man sich über die Kompliziert-
heit der HOAI ereifern kann, so wenig
hilft es, sich einer vermeintlich ein -
fachen Abrechnungsform zu bedienen,
wenn deren Schlichtheit zu mangeln-
der Bestimmtheit führt. Zwar sind seit
der HOAI 2009 die Kostenermittlungs-
arten nach Kostenanschlag und Kos -
tenfeststellung fortgefallen, so dass der
Begriff „anrechenbare Kosten nach
HOAI“ mühelos auf die Werte der Kos -
tenberechnung verweist. Bei Maßnah-
men im Bestand fließen aber seit der
HOAI 2013 auch wieder die Kosten aus
vorhandener Bausubstanz ein, ohne
dass die Honorarordnung feste Größen
vorgibt. Eine Klausel wie die hier vor-
gestellte würde daher auch bei Be-
standsmaßnahmen nach HOAI 2013
zur Unwirksamkeit führen, wenn der
Vertrag keine Höhe der anrechenbaren
Kosten aus vorhandener Bausubstanz
bestimmt.

Warnung vor Hybridvereinbarungen
Wirksam wäre die Klausel dagegen im
Geltungsbereich der HOAI 2009 und
seit der HOAI 2013 jedenfalls noch in
Fällen von Neubauten, bei welchen 
Kos  ten aus vorhandener Bausubstanz
keine Rolle spielen. Ansonsten kann
nur davor gewarnt werden, eine Hy-
bridvereinbarung zu treffen, die sich in
Teilen doch auf die HOAI-Regelungen
bezieht. Die erstrebte Vereinfachung
war eben nicht einfach genug. eb

Planer versuchen manchmal die HOAI
zu umgehen und nutzen Pauschalho-
norare als Abrechungsform. Dass das
aber schiefgehen kann, zeigt ein Urteil
des OLG Koblenz.

Bild: Carlo Schrodt/ pixelio.de
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Recht in Kürze
> Die Frist für die Einleitung eines
Nachprüfungsverfahrens beginnt
neu, wenn der Auftraggeber nach Er-
lass einer Zuschlagsentscheidung –
aber vor Vertragsunterzeichnung –
eine neue Entscheidung getroffen
hat, die sich auf die Rechtmäßigkeit
der Zuschlagsentscheidung auswir-
ken kann. Diese Frist beginnt zum
Zeitpunkt der Mitteilung der späte-
ren Entscheidung an die Bieter oder,
in Ermangelung einer solchen Mittei-
lung, zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Bieter von dieser Entscheidung
Kenntnis erlangt haben (EuGH, Urteil
v. 08.05.2014, C-161/13 – NZBau
2014, 552).

> Ist ein Werkvertrag wegen Ver-
stoßes gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2
SchwarzArbG vom 23. Juli 2004
nichtig, steht dem Unternehmer für
erbrachte Bauleistungen ein berei-
cherungsrechtlicher Anspruch auf
Wertersatz gegen den Besteller nicht
zu (BGH, Urteil v. 10.04.2014, VII ZR
241/13 – BauR 2014, 1141).

> Die Grundsätze von Treu und Glau-
ben erfordern, dass der Empfänger
eines Vertragsangebots seinen da-
von abweichenden Vertragswillen in
der Annahmeerklärung klar und un-
zweideutig zum Ausdruck bringt und
Änderungen nicht mit gleichem
Schriftbild so in den Vertragstext ein-
fügt, dass sie nur äußerst schwer er-
kennbar sind (BGH, Urteil v.
14.05.2014, VII ZR 334/12 – BauR
2014, 1303).

> Wird die Vergabestelle durch die
Frage eines Bieters darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ihr Fehler unter-
laufen sind, darf sie sich nicht damit
begnügen, den fragenden Bieter auf-
zuklären, sondern ist verpflichtet, in
Beachtung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes alle Unternehmen, die
die Vergabeunterlagen angefordert
hatten, unverzüglich – auch telefo-
nisch – über ihren Fehler zu infor-
mieren (OLG Koblenz, Beschl. v.
30.04.2014, 1 Verg 2/14 – IBR 2014,
426).                                                     eb

IIst ein Buch bereits in der 9. Auflage
erschienen, darf es sich wohl zu den
Standardwerken seines Fachbereichs
rechnen. Für „Die HOAI in der Praxis“
gilt dies allemal, was nicht zuletzt an
der sorgfältigen und problemorientier-
ten Darstellung des Honorarrechts
liegt. 

Die Änderungen durch die HOAI 2013
wurden berücksichtigt, so dass z.B.
erstmals auch Erläuterungen dazu ent-
halten sind, was unter einem Tragwerk
zu verstehen ist. Die Verfasser gehen
davon aus, dass alle Tragkonstruktio-
nen eines Gebäudes inkl. Anbauten ein
Tragwerk im Sinne des Preisrechts
sind, eine Meinung, die sicher nicht un-
bestritten bleiben wird. 

Wie schon in den Vorauflagen beg-
nügt sich das Buch nicht mit der HOAI-
Exegese, sondern behandelt das Män-
gel- und Haftungsrecht, das Urheber-

recht und das allgemeine Architekten-
und Ingenieurvertragsrecht gleich in
Grundzügen mit. 

Zu den weiteren hervorzuhebenden
Pluspunkten gehören die Muster prüf-
fähiger Honorarschlussrechnungen für
Leistungen zu Ingenieurbauwerken,
Trag werksplanung und technischer
Ausrüstung, Tabellen für die Bewer-
tung von Grundleistungen (jedoch nur
für Gebäude), eine Arbeitshilfe zur Er-
mittlung der Kosten aus vorhandener
Bausubstanz und die erweiterten RifT-
Honorartabellen für Leistungen, deren
anrechenbare Kosten oberhalb der ge-
setzlichen Honorartafeln liegen.         eb

Morlock/Meurer
Die HOAI in der Praxis
Werner Verlag
Stand: 9. Aufl. 2014
564 Seiten; 49,00 €; 
ISBN: 978-3804143616

Buchtipp

SSeit Juli führt die Bayerische Ingeni-
eurekammer-Bau monatlich eine On -
lineumfrage durch. Die kurze Frage ist
mit zwei Klicks beantwortet und gibt
allen Mitgliedern die Möglichkeit, der
Kammer schnell und unkompliziert ih-
re Ansichten zu wichtigen Fragen des
Berufsstands zu übermitteln. Die Er-
gebnisse der Umfrage fließen in die
weitere Arbeit der Kammer ein.

Im August wollten wir von Ihnen wis-
sen, wie Sie die Praxistauglichkeit von
Hochschulabsolventen einschätzen.
Mit 55 Prozent schätzt die Mehrheit der
Umfrageteilnehmer die Hochschulab-
solventen als teilweise praxistauglich
ein. 26 Prozent der Abstimmenden hal-
ten die Kenntnisse der Absolventen für
nicht praxistauglich. 19 Prozent emp-
finden die Absolventen als praxistaug-
lich. 

Stimmen auch Sie künftig ab!
Die Ergebnisse der September-Umfra-
ge lagen zum Redaktionsschluss noch
nicht vor. Thema war Ihre Meinung

Ergebnisse der August-Umfrage der Kammer

Teilweise praxistauglich

zum Vergabewesen. In der laufenden
Oktober-Umfrage möchten wir von Ih-
nen wissen: Haben Sie Probleme, qua-
lifizierte Mitarbeiter zu finden? 

Die aktuelle Monatsfrage sowie die
Ergebnisse des Vormonats finden Sie
stets unter:                                           as

www.bayika.de

Wie zufrieden sind Sie mit der Praxis-
tauglichkeit von Hochsulabsolventen?
Das wollten wir im August in unserer
Online-Umfrage wissen.

Foto: Fotolia/goodluz

>
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gen. Das ist sicher nur zum Teil den
Auswirkungen des G8 zuzuschreiben.
Anschließend übertreffen sich Hoch-
schulen und Universitäten an Kreati-
vität in der Generierung von unter-
schiedlichsten Bachelor- und Master-
studiengängen. Es darf bezweifelt wer-
den, dass die Fragmentierung und
Spezialisierung in den Studiengängen
zur Steigerung der Qualität in der Aus-
bildung und damit zur besseren Quali-
fikation für den Start in das Berufsle-
ben führt. 

Über den Tellerrand hinausblicken
Zweifellos erfordern die auch im Bau-
wesen immer komplexer werdenden
Planungsprozesse, Berechnungsme-
thoden, Baustoffe, Bauverfahren und
Bautechnologien sowie deren schnelle
Entwicklung Spezialisten in den Fach-
disziplinen. Dabei darf aber nicht
außer Acht gelassen werden, dass nur
mit breitem Grundlagenwissen ausge-
stattete Spezialisten in der Lage sind,
über den Tellerrand ihrer Fachdisziplin
hinauszublicken und im Team das Ge-

Kammer-Kolumne in der Bayerischen Staatszeitung

WWas muss ein Ingenieur lernen? Die-
se Frage beantwortet Vorstandsmit-
glied Dr.-Ing. Werner Weigl in seiner
Kolumne in der Bayerischen Staatszei-
tung.

BER, S21, Elbphilharmonie – kaum je-
mand, der mit diesen Begriffen nicht
sofort negative Assoziationen in Ver-
bindung bringt – wahrlich keine Ruh-
mesblätter für alle Projektbeteiligten.
Soweit es Ingenieure waren, ist also
die Frage legitim, waren diese richtig
ausgebildet? Dies führt in Konsequenz
zu der Fragestellung, was ein Ingeni-
eur bereits im Studium lernen muss.

Bis vor wenigen Jahren war die Fra-
ge nach den Studieninhalten der im
Bauwesen tätigen Ingenieure an Fach-
hochschulen und Universitäten relativ
einfach zu beantworten: Grundlagen-
ausbildung in den allgemeinen Ingeni-
eurfächern bis zum Vordiplom, vertie-
fende Ausbildung breitgefächert mit
einigen Vertiefungsrichtungen im
Hauptstudium zum Diplom. Ergänzt
wurde die Ausbildung durch allge-
meinbildende Fächer, Wirtschaft und
Recht. Alles in Allem ein breites Studi-
um, das gutes Rüstzeug zur späteren
Spezialisierung im Berufsleben bot. 

Sicher: Auch ich vermisste damals
im späteren Berufsleben wichtige
Aspekte wie soziale Kompetenz und
Kommunikationsfähigkeit, sogenannte
Soft-Skills als Studieninhalt, ohne die
beispielsweise ein Vertreten und Erläu-
tern von Projekten in der Öffentlichkeit
schwer möglich ist. Nicht zu Unrecht
wird häufig beklagt, dass es den Inge-
nieuren an der Fähigkeit mangelt, ihre
Aufgaben und Projekte allgemeinver-
ständlich darzustellen.

Und heute? Hochschulen und Uni-
versitäten beklagen fehlende Grundla-
gen aus den vorgelagerten Schulzwei-

Was muss ein Ingenieur lernen?
lingen des Gesamtprojektes im Auge
zu behalten.

Auch den Absolventen tut man letzt-
endlich keine Gefallen: Die fantastische
Bandbreite des Berufsfeldes der am
Bau tätigen Ingenieure wird vielfach
schon mit der Wahl des Bachelor-Stu-
dienganges unnötig eingeschränkt –
mit der Konsequenz, dass die Chancen
beim Berufsstart gemindert werden. In
der derzeitigen Phase der Hochkon-
junktur mit besten Berufsaussichten 
sicher nicht so gravierend – nur hatten
wir auch schon andere Zeiten! Und na-
turgemäß folgt auf jedes Hoch auch ir-
gendwann wieder ein Tief.

Völlig daneben erscheinen vor die-
sem Hintergrund die Bestrebungen
z.B. an der TU München, die Master-
studiengänge im Zeichen der „Exzel-
lenz“ komplett auf Englisch umzustel-
len. Hier scheint man zu vergessen,
dass das Gros der Ingenieure im ge-
samten Berufsleben ausschließlich auf
dem deutschen Markt tätig sein wird.
Sicher ist es erstrebenswert, in ausge-
wählten Fächern in englischer Sprache
zu unterrichten, eine ausschließliche
Orientierung wird jedoch zwangsläufig
zur Reduktion der Ausbildungsqualität
führen.

Zurück zur Ausgangsfrage: Was
muss ein Ingenieur im Studium ler-
nen? Breitgefächerte Grundlagen, in-
genieurmäßiges Denken und die
Fähigkeit, die Spezialisierung im Be-
rufsleben selbst durch lebenslanges
Lernen zu gestalten. Und: Aufgaben
und Projekte so zu formulieren und
darzustellen, dass Bürgerschaft und
Politik sie verstehen. Und das in ver-
ständlicher deutscher Sprache – oder
glaubt jemand, durch Englisch hätten
die Desaster um BER, S21 oder Elb-
philharmonie verhindert werden kön-
nen?                       Dr.-Ing. Werner Weigl

Dr.-Ing. Werner Weigl  Foto: B. Gleixner

So stimmt’s:
In der Kammer-Kolumne von Ralf
Wulf in der Ausgabe Juli/August hat
sich ein Fehler eingeschlichen. Der
korrekte Titel unseres Vorstandsmit-
glieds lautet: Dipl.-Ing. (FH).

Redaktion: 
Jan Struck, M.A. (str), Dr. Andreas Ebert (eb),
Anne Schraml (as), Kathrin Polzin, M.A.(pol).
Keine Haftung für Druckfehler. 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 29.09.2014
Fotos Seite 2: Dr. Norbert Burger/BBI, Johanna
Borde, COPLAN AG, Anton Brandl/StBA M2,
mp-a, Wolfgang Hopfgartner
Fotos Seite 3: HOCHTIEF Projektentwicklung
GmbH © 2014, Ernst-Mach-Institut
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Ingenieurakademie Bayern Jetzt online anmelden:  www.ingenieurakademie-bayern.de

Große Bandbreite an Themen

Anmeldung:
Online über unsere Internetseite
www.ingenieurakademie-bayern.de
oder per Fax
089 419434-32

Ihr Team der Ingenieurakademie:   
Marion Köck, Tel.: 089 419434-36,
m.koeck@bayika.de
Rada Bardenheuer, Tel.: 089 419434-31,
r.bardenheuer@bayika.de

Wenn Sie Fragen zum Veranstaltungs-
programm der Ingenieurakademie
Bayern oder zu den einzelnen Semina-
ren, Lehrgängen und Workshops ha-
ben, sprechen Sie uns bitte an.

Zertifizierung zum Sachkundigen Planer im Bereich Schutz und 
Instandsetzung von Betonbauteilen
Angeboten wird ein Lehrgang, der mit einer Prüfung und der Möglichkeit, sich als
Sachkundiger Planer zertifizieren zu lassen, abschließt. Ausbildungsinhalt ist u.a.
die Zustandsaufnahme von Betonbauwerken.                       40 Fortbildungspunkte

21.-25.10.2014 L 14-18
Beginn: Di., 09.00 Uhr
Kosten: Ausbildung  € 980,-

Prüfung  € 205,-
Zertifizierung        € 505,-

Bauwerksprüfung Hochbau
Die Teilnehmer erhalten vertiefte Kenntnisse der Bauwerksprüfung und können da-
mit Schäden an Hochbauten sicherer einschätzen. Seminarziel: Sie erhalten Kennt-
nisse über Prüfverfahren/ Normen und Schadensbilder, um später selbstständige
fachkundige Bauwerksprüfungen durchzuführen.  20 Fortbildungspunkte

22.-24.10.2014 L 14-19 
Beginn: Mi., 10.15 Uhr
Kosten: inkl. Lernmittel, Essen

und Getränke € 630,-
Ort: Feuchtwangen

28.10.2014 V 14-18
Beginn: 09.00 - 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder  € 295,-

Nichtmitglieder  € 350,-  

Baugrund – der nicht bestellte „Baustoff“ im Sinne der DIN 4020 –
aus geotechnischer und baubetrieblicher Sicht –
Mittels fachgerechter Baugrunduntersuchung vor und geotechnischer Begleitung
während der Bauvertragsabwicklung lassen sich etwaige Verzögerungen und
Schwierigkeiten minimieren, Termine vorausschauend planen und Budgets ein-
halten.                                                                                          8 Fortbildungspunkte

29.-31.10.&13.-15.11.2014 L 14-26 
Dauer: 09.00 - 16.30 Uhr
Kosten: Mitglieder  € 650,-

Nichtmitglieder    € 750,-

Für Einsteiger und erfahrene Energieberater: Energieberater 
Lehrgang Modul C2 – Nichtwohngebäude neue DIN V 18599
Der Lehrgang erläutert die neue Struktur und Vernetzung der alten und neuen
Normenteile, beinhaltet die Diskussion aller Normenteile und veranschaulicht an-
hand von softwaregestützten Beispielberechnungen die komplexen Berechnungs-
ansätze der aktuellen Fassung der DIN V 1859. 40 Fortbildungspunkte

30.10.2014 V 14-19 
Dauer: 10.00 - 16.00 Uhr
Kosten: Mitglieder  € 295,-

Nichtmitglieder    € 370,-

Schallschutz im Hochbau: Neue Regeln DIN 4109 – Mehr Klarheit?
Der Entwurf zur Neufassung der DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau liegt vor.
Die Fachwelt wird sich mit einem völlig neu strukturierten Regelwerk befassen
müssen, um neue Berechnungsmethoden zum Nachweis des Schallschutzes an-
zuwenden. Die Differenzen zwischen den (An-)Forderungen der DIN 4109 und VDI
4100 werden aufgezeigt und bewertet. 6 Fortbildungspunkte

10.-14.11.2014 L 14-21
Beginn: Mo., 08.15 Uhr
Kosten: Mitglieder  € 890,-

Nichtmitglieder  € 990,-
Prüfungsgebühr   € 50,-

Ort: Feuchtwangen

Bauwerksprüfung nach DIN 1076
Lehrgangsinhalte sind unter anderem: Prüfung und Beurteilung von Stahl-/Stahl-
beton-/Spannbetonkonstruktionen und seilabgespannten Bauwerken mit Schwer-
punkt im Bereich von Ingenieurbauwerken im Straßenbau, z.B. Brücken sowie
rechtliche und technische Regelungen, Kostenerfassung, Fahrzeug- und Geräte -
management, Organisation, Unfallverhütung, Schadenserfassung mit „SIB-Bau-
werke“, Schadensanalyse / -ursachen und Auswertung. 40 Fortbildungspunkte

19.11.2014 K 14-27
Dauer: 15.00 - 18.00 Uhr
Kosten: Mitglieder  € 155,-

Nichtmitglieder  € 215,-

Risse im Mauerwerksbau
Mauerwerk als Jahrtausende alter Baustoff erfordert durch die Besonderheiten
seines Tragverhaltens und durch die vielfältigen möglichen Ausführungsvarian-
ten eine besondere Herangehensweise, wenn man Schäden – insbesondere Riss-
schäden – beurteilen möchte. An Hand einer Vielzahl von Praxisbeispielen wer-
den typische Rissschäden diskutiert und erläutert. 3,5 Fortbildungspunkte



schlankes Vertragswerk anbieten“, er-
klärt Kammer-Präsident Dr.-Ing. Hein-
rich Schroeter. 

„Besonders haben wir darauf geach-
tet, dass das Vertragsmuster neutral
und ausgewogen ist und somit von
Auftraggebern wie Auftragnehmern
gleichermaßen verwendet werden
kann. Außerdem sind alle unsere Ver-
tragsmuster kostenfrei als PDF-Dateien
erhältlich und können bequem direkt
am Rechner ausgefüllt werden“, be-
tont Dr. Schroeter.

Die Bayerische Ingenieurekammer-
Bau bietet den Service der kostenlosen
Muster-Ingenieurverträge schon seit
mehreren Jahren an. Damit die bayeri-
schen Ingenieure aber auch vertraglich
auf dem aktuellen Stand sind, aktuali-
siert die Kammer die Vertragsunterla-
gen in regelmäßigen Abständen. 

Die Vertragsmuster finden Sie online
auf der Kammer-Homepage.              as

www.bayika.de/download

Dipl.-Ing. (FH) Matthias Kratzmeier 
M.Eng., Augsburg
Dipl.-Ing. Günter Krüger, Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Torsten Lehr, Rieden
Marc Lindert M.Eng., B.Eng., Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Lorper, Redwitz
Dipl.-Ing. Tobias Mögele, München
Michael Mucha B.Eng., Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Markus Petrausch, 
Röttenbach
Dipl.-Ing. (FH) Peter Pröls, Erlangen
Dipl.-Ing. (FH) Michael Reitter, Füssen
Dipl.-Ing. (FH) Michael Rieg, 
Memmingen
Dipl.-Ing. (FH) Christian Rückwart, 
Starnberg
Dipl.-Ing. Univ. Thomas Simmnacher,
München
Dipl.-Ing. (FH) Roland Tsougenis, 
München
Sebastian Welker B.Eng., 
Herzogenaurach
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Michaela 
Zombek M.BP., Ingolstadt

Ingenieure in Bayern www.bayika.de www.planersuche.de
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Herzlich willkommen!

Unsere neuen Mitglieder
Die Bayerische Ingenieurekammer-
Bau konnte wieder neue Mitglieder
aufnehmen. Am 26. September 2014,
zählte die Kammer 6.357 Mitglieder.
Wir heißen alle herzlich willkommen!

Neue Freiwillige Mitglieder seit dem
25. September 2014:
Dipl.-Ing. Univ. Rupert Fisch , München
Maximilian Freisleben B.Eng., 
Pettendorf
Daniel Galante M.Eng., Olching
Ing. Valentina Garcia Baquero, 
München
Dipl.-Ing. Karsten Golbs , Dresden
Dipl.-Ing. (FH) Jörg Gößwein , Lauf
Andreas Haensel B.Eng., München
Dipl.-Ing. (FH) Peter Heiland , Igling
Ingrid Heut B.A., Arnschwang
Christoph Hilger B.A., München
Dipl.-Ing. Univ. Armin Hohendorf, 
München
Dipl.-Ing. Tobias Keller, Augsburg
Dipl.-Ing. (FH) Sven Kluba, Freilassing

Neue Vorlagen der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau

Kostenfreie Muster-Ingenieurverträge
UUmsichtig formulierte Verträge sind
eine solide Basis bei Bauvorhaben. Je
klarer und eindeutiger ein Vertrag im
Vorfeld Aufgaben und Pflichten regelt,
desto geringer ist das Konfliktpotenti-
al. Die Bayerische Ingenieurekammer-
Bau hat daher einen Muster-Ingenieur-
vertrag nach HOAI 2013 erstellt. Alle
Vertragsvorlagen wurden jetzt kom-
plett aktualisiert, außerdem gibt es
drei neue Vertragsvorlagen und diver-
se Anhänge. Alle Vorlagen stehen ab
sofort kostenfrei als ausfüllbare PDF-
Formulare auf der Homepage der
Kammer zum Download bereit.

Die aktualisierten Vertragsmodule wur-
den um drei Vertragsvorlagen für den
Leistungsbereich Geotechnik, für Ge-
bäude und Innenräume sowie für Frei-
anlagen ergänzt. 

Neu sind auch Anlagen z.B. zur Ab-
nahme von Ingenieurleistungen. Ein
weiteres Modul zu den Leistungen

nach Baustellenverordnung befindet
sich in Vorbereitung. „Im Vergleich zu
vielen anderen erhältlichen Vertrags-
mustern sind unsere deutlich flexibler.
Sie bestehen aus einem Allgemeinen
Teil und zehn verschiedenen Modulen,
die je nach Themengebiet ergänzt wer-
den. Durch das Baukastenprinzip und
dadurch, dass wir die Vertragsvorlagen
nicht mit Elementen aufblähen, die das
BGB bereits regelt, können wir ein

Kostenfreier Muster-Ingenieurvertrag

>

Informationsveranstaltung in
Nürnberg: die BIM-Methodik

Die Bayerische Ingenieurekammer-
Bau lädt zu einer Informationsveran-
staltung ein: Building Information
Modeling –  Die „BIM-Methodik“. Be-
ginn ist am Dienstag, 4. November,
um 18 Uhr bei der SOFiSTiK AG, Nie-
derlassung Nürnberg, Burgschmiet-
straße 40, 90419 Nürnberg. Die Ver-
anstaltung endet gegen 20 Uhr. Der
Eintritt ist frei!

Im Rahmen der Informationsver-
anstaltung werden wichtige Fragen
zum Building Information Modeling,
kurz BIM, beantwortet: Was steckt
hinter der BIM-Idee? Wo liegen hier-
bei die Chancen, Risiken und Proble-
me? Wie wird die Methode heute be-
reits in der Praxis angewandt? Die
anschließende Diskussionsrunde
bietet die Möglichkeit, sich direkt mit
den Referenten auszutauschen und
noch offene Fragen zu klären.

Das Programm nebst Anmeldefax
finden Sie unter www.bayika.de.  pol


